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Forderungskatalog, erstellt durch die  LEV-Grundschulen, aufgrund festgestellter Mängel in den Schulregionen 
Umsetzung der Grundschulreform

· Zeitlicher Ablauf 
Bis zur endgültigen Klärung aller Details, wie das schwebende Verfahren verschiedener Klagen,  Zuordnung von Schulklassen, Klärung der Infrastruktur, Trägerschaft Nachmittagsbetreuung, Baumaßnahmen an Gebäuden usw.) sollte die Umsetzung der Grundschulreform um ein Schul-         jahr aufgeschoben werden 
Sicherheit kommt vor Bildung
· Einzelfallprüfung für Schulbushaltestellen
D.h. an einer Hauptverkehrsstraße zählen andere Maßstäbe als in einer verkehrsberuhigten Zone,

Haltestelle für Niederflurbusse, gibt es einen Fußgängerüberweg, Schülerlotsen erforderlich …? 
· Die eingesetzten Schulbusse müssen Sicherheitsstandards (Sicher-heitsgurte, Nothämmer usw.) gemäß der aktuellen STVO enthalten                Es muss ausgeschlossen sein, dass ausrangierte Linienbusse zum Einsatz kommen
· Die Schulbusbegleiter müssen bereits zu Beginn des kommenden Schuljahres eingesetzt werden und nicht erst im Schuljahr 2006/2007 Durch die Grundschulreform fahren viele Schülerinnen und Schüler das erste Mal mit dem Schulbus
· Intensive Verkehrserziehung zu Beginn des Schuljahres für die 1. und 2. Klassenstufe. 
     Schulanfänger sind auch Verkehrsanfänger
· Grundschüler in separaten Schulbussen transportieren 
Gewalt und Randale in Schulbussen, zuwenig Sitzplätze … Die Schüler weiterführender Schulen 
müssen von den Grundschülern getrennt transportiert werden
Zusammenarbeit Grundschulen und Kindergärten
· Patenschaften zwischen Kindergärten und Grundschulstandorten bilden
In ländlichen Gegenden hatten Kindergärten und Grundschulen innerhalb der Dorfgemeinschaft eine besondere Beziehung. Aufgrund der räumlichen Nähe war eine intensive Zusammenarbeit sehr gut möglich. Durch die Schließung von 80 kleineren  Grundschulen wird die Entfernung zischen Schule und Kindergärten weiter. Gemeinsamkeiten schwinden. Um der Zusammenarbeit weitere Anreize zu geben und einer Qualitätsverschlechterung entgegenzuwirken sind Patenschaften zwischen den verbleibenden Grundschulstandorten und den Kindergärten zu schaffen. Durch die Patenschaft könnten verschiedene Projektarbeiten zu einer zusätzlichen Qualitätsverbesserung beitragen. Zusätzlicher positiver Nebeneffekt: Die Kindergartenkinder werden früher an die Grundschule herangeführt.

Örtliche Gegebenheiten der Grundschulstandorte
· Grundschulklassen erst nach Abschluss von Bau- oder Renovierungsarbeiten an die neue Standorte verlegen 
Ein Unterricht von Schülerinnen und Schülern in Baulärm muss vermieden werden. 
D.h., Klassen sollen erst an die aufnehmenden Grundschulen verlegt werden, wenn 
die Baumaßnahmen am aufnehmenden Standort abgeschlossen sind.
· Sicherheit auf den Schulhöfen gewährleisten 
An Grundschulstandorten, wo Erweiterungs-, oder Renovierungsarbeiten durchgeführt werden, muss sicher gestellt sein, dass sich während der Pausen keine Baufahrzeuge auf dem Schulgelände bewegen
· Integration behinderter Schüler weiter ermöglichen
Einige Grundschulstandorte wurden behindertengerecht angelegt. So konnten auch Kinder, 

die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, in den normalen Unterricht integriert werden.

An den neu zu schaffenden Grundschulstandorten sind die gleichen Vorraussetzungen zu schaffen. 

Die Zugänge sind behindertengerecht anzulegen und die Toilettenanlagen bzw. Sanitäreinrichtungen dementsprechend anzulegen. 
Handlungsfähige Mitbestimmungsgremien erhalten

· Schulmitbestimmungsgremien erhalten
Die Schulmitbestimmungsgremien (Elternvertretungen und Schulkonferenzen) müssen während         und nach der Zusammenlegung von Grundschulstandorten handlungsfähig bleiben
· Eltern mehr in die Abläufe einbeziehen
       Eltern möchten in dem aktuellen Veränderungsprozess mehr Verantwortung übernehmen. 

       Man sollte ihnen die Möglichkeit geben, sich vor Ort einzubringen zu können. 
       Wir regen deshalb an, das Schulmitbestimmungsgesetz zu novellieren
· Rückkopplung 
An Schulstandorten wo sich die Umsetzung der Planung (Sollzustand) von dem Ist-Zustand unterscheidet,  ist die Landeselternvertretung umgehend zu informieren. Dies betrifft in erster            Linie die Klassenstärke, welche ja auch Auswirkungen auf die Zweizügigkeit haben könnte.

· Schulkonferenzen Zeit lassen um über die Trägerschaft der Nachmittagsbetreuung zu entscheiden
Aufgrund der langen Vorbereitungsphase zur Umsetzung der Grundschulstrukturreform ist an 

vielen Schulen die Trägerschaft für die Nachmittagsbetreuung noch offen. Hier ist den Schul-konferenzen entsprechend Zeit einzuräumen, um über die zukünftige Nachmittagsbetreuung                  zu entscheiden.  

Organisation, Lerninhalte, Management

· Schulliteratur 
Dort, wo Klassenverbände neu geordnet werden ist es möglich, dass die Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlicher Literatur gearbeitet haben. Hier sollte bei der Klassenaufteilung auf die Schulbücher ein Augenmerk gelegt werden. Chancengleichheit für Schülerinnen und Schüler sicherstellen!
· Sportunterricht 
      Es muss an den Standorten überprüft werden, ob für alle Schülerinnen und Schüler zukünftig ein    

       optimaler Sportunterricht möglich ist. D.h. reicht die Hallenkapazität aus, ist eine Schwimm bzw. 

       Sporthalle vorhanden, gibt es genügend  Duschmöglichkeit, Umkleidekabinen vorhanden, Sanitäre   

       Einrichtungen ausreichend usw.

· Stundentafel 
       Die Kinder der Klassenstufen 1 + 2 dürfen nicht überstrapaziert werden. D.h. die Stundentafel ist  

       den Anforderungsprofilen anzupassen. 5 Stunden Mathe und 5 Stunden Deutsch plus 5 Stunden 

       Betreuung, bei denen die Fächer erneut bei der Hausaufgabenbetreuung (Förderunterricht) be-

       handelt werden, ist eindeutig zu viel. Die Stundentafel sollte unter Beachtung des grundlegenden   

       Unterrichts geändert werden.

       Die Erhöhung von Unterrichtsstunden hat ein längeres Sitzen zur Folge. Der Bewegungsmangel 

       Bringt zwangsläufig Haltungsschäden mit sich. Langes Sitzen geht zu Lasten der Wirbelsäule.

       Aus diesem Grunde muss eine 3.Sportstunde eingeführt werden
       Die Vermittlung und Einübung von Lern- und Arbeitstechniken soll im Rahmen der 
       Hausaufgabenbetreuung durch pädagogische Begleitung erfolgen, gleiches zählt für 
       die optimale Vorbereitung der Klassen für den Wechsel auf eine weiterführende Schule

       Den Kindern soll ab dem kommenden Schuljahr die Möglichkeit eingeräumt werden, 
       im Unterricht zu trinken (aufgefordert durch Lehrer)

              Die Pausenregelung ist entsprechend der Erhöhung der Unterrichtsstunden anzupassen

       Bewegungsabläufe und AGs müssen weiterhin möglich sein und dürfen nicht unter 
       der Neukonzeption leiden 
